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Stadt Viechtach 
Mönchshofstraße 31 
94234 Viechtach 

Widerspruch zum Betrieb eines 
elektronischen Wasserzählers mit 
Funkmodul 

Gemäß § 19a der Satzung für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung der Stadt 
Viechtach (Wasserabgabesatzung - WAS) vom 15.11.2016 setzt die Stadt Viechtach nach 
Maßgabe des Art. 24 Abs. 4 Satz 2 bis 7 der Gemeindeordnung (GO) elektronische Wasser-
zähler mit oder ohne Funkmodul ein und betreibt diese. 

Die Stadt Viechtach informiert den Grundstückseigentümer und den Gebührenschuldner spä-
testens drei Wochen vor dem geplanten Einsatz eines Wasserzählers mit Funkmodul. Gemäß 
Art. 24 Abs. 4 Satz 5 GO kann der Grundstückseigentümer und Gebührenschuldner dem Be-
trieb eines Wasserzählers mit Funkmodul innerhalb einer Ausschlussfrist von zwei Wochen 
nach Zugang dieses Hinweises begründungslos und unabhängig voneinander schriftlich wi-
dersprechen. Soweit in einem versorgten Objekt mehrere Einheiten einen gemeinsamen Was-
serzähler haben ist kein Widerspruch möglich (Art. 24 Abs. 4 Satz 7 GO). 

Übt einer der Berechtigten das Widerspruchsrecht fristgerecht aus, darf von der Stadt 
Viechtach der elektronische Wasserzähler nicht unter Verwendung des Funkmoduls betrieben 
werden. 

Betroffenes Grundstück 
Straße, Hausnummer, Fl.-Nr., Gemarkung 

Zählernummer (falls bereits vorhanden) 

Ort, Datum Unterschrift 

Grundstückseigentümer bzw. Gebührenschuldner 
Name, Vorname /Firma 

Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Telefon, E-Mail 

Personenkontennummer

Hiermit erkläre ich meinen Widerspruch gegen die Funkauslesbarkeit des elektronischen Was-
serzählers, der durch die Stadt Viechtach am Hauswasseranschluss der oben genannten Ad-
resse eingebaut werden soll. Dies gilt auch für eventuelle Austauschwasserzähler bei Defekt 
oder Austausch zum Ablauf der Eichperiode. Der elektronische Wasserzähler darf nicht per 
Funk auslesbar sein. 

Mir ist bewusst, dass die Gebühr für die Abschaltung des Funkmoduls je nach Einzelfall zwi-
schen 30 und 300 € beträgt (Tarif-Nr. 816 des Kommunalen Kostenverzeichnisses (Komm-
KVz) zur Kostensatzung (KS)). Die Regelgebühr beträgt grundsätzlich 30 €. 

Die Hinweise zur Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) unter www.viechtach.de/daten-
schutz habe ich zur Kenntnis genommen. 
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